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Konferenz der Kapitelsprasidenten

Mittwoch, den 6. Marz 1946, 14.15 Uhr, in Ziirich.

A. Geschafte:

Begriilung.

Allfallige Eroffnungen des Erziehungsrates.

Bericht iiber die Kapitelsverhandlungen.

Vorschldge fiir Lehribungen und Verhandlungsgegenstinde
im Schuljahr 1946/47.

Vorschlage betreffend Anschaffungen fiir die Kapitels-
bibliotheken.

Antrag an den Erziehungsrat tiiber die neue Preisaufgabe fiir
Volksschullehrer. ,

Entzug des Wahlbarkeitszeugnisses bei militargerichtlicher
Verurteilung.

Angelegenheit Unterseminar Kiisnacht.

Begutachtungen.

Mitteilungen.

Verschiedenes.

B. Protokoll:

I. Die Anwesenden:

Die Herren J. Binder, Winterthur, und Prof. Dr. G. Guggen-

biihl, Kiisnacht, als Vertreter des Erziehungsrates, die Abgeord-
neten der Schulkapitel und die Mitglieder des Synodalvorstandes.

Il. Verhandlungen:

1. Der Synodalprasident begriilit die Vertreter des Erziehungs-

rates und der Kapitel.
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2. Eroffnungen des Erziehungsrates:



Herr Prof. Guggenbiihl duflert im Namen des Erziehungsrates
ecrundsitzliche Vorbehalte zu den Punkten 7 und 8 der Geschafts-
liste. -Er weist auf die 6fters zutage tretende Unklarheit iiber die
Kompetenzen der Schulkapitel und der Synode hin. § 316 des
Gesetzes iiber das Unterrichtswesen vom Jahre 1859 weist den
Kapiteln zwei Aufgaben zu:

a) die berufliche Weiterbildung ihrer Mitglieder;

b) die Begutachtung von Lehrplanianderungen, neuen Lehr-
mitteln und von Verordnungen iiber die innere Einrich-
tung der Volksschule.

Das Reglement fiir die Schulkapitel und die Schulsynode vom
Jahre 1912 priazisiert diese Bestimmungen und umschreibt im
§ 24 auch die Funktionen der Kapitelsprasidentenkonferenz. Zu
Punkt e) dieses Paragraphen betont Prof. Guggenbiihl ausdriick-
lich, dall sich »allfallig weitere Vorschlige zuhanden des Erzie-
hungsrates« nur auf Gegenstinde beziehen kornen, die im Kom-
petenzbereich der Kapitel liegen.

Die Frage, ob die Prasidentenkonferenz bhefugt sei, iiber den
Entzug des Wahlbarkeitszeugnisses bei militiargerichtlicher Ver-
urteilung und die Angelegenheit Unterseminar zu beraten, ver-
neint Prof. Guggenbiihl. Der kantonale Lehrerverein ist dafiir die
ceeignete Korperschaft. Das Geschaft 8 ist ubrigens auf der Trak-
tandenliste nicht eindeutig formuliert und kann auch aus diesem
Grunde von der heutigen Versammlung nicht behandelt werden.
Wenn darunter die Beantwortung der drei Eingaben von Dr.
Schilehlin, der Herren Dr. Corrodi und Dr. Rittmeyer und einer
Gruppe von Volksschullehrern zu verstehen ist, so liegt dieses
Geschift nicht vor dem Erziehungsrat; der Kantonsrat wird es in
nachster Zeit behandeln. Die Angelegenheit Unterseminar geht
tibrigens auch die Mittelschulen an und gehorte deshalb allenfalls
vor die Synode.

Herr Prof. Guggenbiihl erortert in diesem Zusammenhang auch
die Frage der Vertretung des Erziehungsrates. Das Reglement fiir
die Kapitel und die Synode unterscheidet zwischen der Kapitels-
prasidentenkonferenz (§ 24) und der Abgecrdnetenkonferenz
(§ 26). Eine Abordnung des Erziehungsrates ist nur fir die letz-
tere vorgesehen, namlich fiir das Geschiaft der Begutachtung.

Der Synodalpridsident anerkennt in seiner Erwiderung die
Berechtigung der erziehungsritlichen Vorbehalte zur Traktanden-
liste, begriindet aber eingehend, warum der Synodalvorstand die
fraglichen Angelegenheiten als Traktanden bezeichnete. Es war
mit Bestimmtheit zu erwarten, daBl der Entzug des Wahlbarkeits-
zeugnisses und die Eingaben betreffend die Entlassungen am Unter-
seminar unter »Verschiedenem« zur Sprache kommen wiirden.
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Beide Angelegenheiten haben unter der Lehrerschaft eine gewisse
Beunruhigung hervorgerufen; dall gestiitzt auf ein administratives
Untersuchungsverfahren solch schwerwiegende Verfiigungen ge-
troffen wurden, hat auch bei ruhigen Biirgern ein Gefiithl der
Unsicherheit erzeugt. Der Synodalvorstand stellte sich vor, dal
eine Erklarung der Vertreter des Erziehungsrates an der Prasiden-
tenkonferenz beruhigend wirken wiirde. Inbezug auf die Angele-
genheit Unterseminar hatte er zudem eine bestimmte Absicht. In
der Eingabe der Volksschullehrer wird angedeutet, dall die Synode
zur Entlassung der beiden Seminarlehrer Stellung nehmen sollte.
Der Synodalvorstand wollte dies vermeiden, von der Ueberzeu-
gung ausgehend, dall bei einer solchen Auseinandersetzung kaum
etwas ErsprieBliches herausschauen wiirde, wohl aber das Ansehen
der Schule und der Lehrerschaft leiden miif3te.

Der Vorsitzende eroffnet die Diskussion iiber die Beanstandun-
gen der Traktandenliste.

K. W. Glittli, Hinwil, schldgt vor, die Geschifte 7 und 8 von
der Liste zu streichen und nach Schlull der offiziellen Konferenz
zu besprechen.

H. Frey, Ziirich, hilt eine Aussprache iiber Punkt 7 fiir not-
wendig; die Frage des Entzuges des Wahlbarkeitszeugnisses darf
nicht stillschweigend iibergangen werden. Sie liegt im Kompetenz-
bereich der Kapitel, denn sie hiangt mit der Schulgesetzrevision
zusammen. Es lag der letzten Prosynode eine Eingabe des Kapi-
tels Pfaffikon vor, die den Erziehungsrat um eine Erklarung iiber
die beiden Fille von Entzug des Wihlbarkeitszeugnisses bei mili-
targerichtlicher Verurteilung ersuchte. Es wurde damals beantragt,
dal} der Erziehungsrat an der Synode eine Erklirung abgebe,
jedoch beschlossen, diese Antwort auf einem andern Wege zu
erteilen.

Prof. Dr. A. U. Diniker, Vizeprasident der Synode, bestitigt
diese Angaben und schlagt vor, Traktandum 7 unter Traktandum 2
(Eroffnungen des Erziehungsrates) zu behandeln.

Der Synodalprisident macht den Vorschlag, Traktandum 7
unter 2 zu erledigen, Traktandum 8 zu streichen und nach der
Sitzung zu besprechen, womit die Versammlung einverstanden ist.

Herr Erziehungsrat J. Binder, Winterthur, teilt mit, da3 die
Anfrage der Prosynode betreffend den Entzug des Wahlbarkeits-
zeugnisses den Erziehungsrat nicht erreicht habe, wohl aber die-
jenige des kantonalen Lehrervereins. Die Antwort an den letzteren
ist veroffentlicht worden; der Erziehungsrat gibt in derselben zu,
dal} die fehlbaren Lehrer hiatten einvernommen werden sollen.

Da die Diskussion iiber diesen Gegenstand nicht weiter verlangt
wird, erklidrt der Synodalprisident das Geschift fiir erledigt.
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A. Altorfer erinnert an den Fall eines Lehrers, der sich angeb-
lich landesverraterische Denunziationen zuschulden kommen lieB.
Das Kapitel Meilen ersuchte den Erziehungsrat, die Frage zu pri-
fen, ob diesem Lehrer nicht das Wahlbarkeitszeugnis entzogen wer-
den sollte.

Herr Erziehungsrat J. Binder teilt darauf mit, dal die Unter-
suchung noch nicht abgeschlossen sei, ein erstes Gutachten miisse
noch tberpriift werden. Die Anfrage von H. Muggler, Ziirich, ob
der Entscheid veroffentlicht werde, beantwortet Erziehungsrat
Binder dahin, dall der kantonale Lehrerverein mit der Sache nichts
zu tun habe.

3. Bericht tiber die Kapitelsverhandlungen 1945. Der Vorsit-
zende gibt auf Grund der Jahresberichte einen Ueberblick iiber die
Tatigkeit der Kapitel. Unter den Veranstaltungen sind hervor-
zuheben Vortriage und gut besuchte Kurse iiber biblische Ge-
schichte. Besonders fruchtbar erweist sich stets die Arbeit in den
Stufenkonferenzen. Am Schlusse seines Berichtes weist der
Synodalprasident darauf hin, dall in vielen Schulen noch die
Rechenbiicher von Stocklin verwendet werden; er ersucht die Ver-
treter der Kapitel, dahin zu wirken, dal} die neuen Lehrmittel
angeschafft werden.

4. Die Vorschlige des Synodalvorstandes fiir Lehriibungen und
Verhandlungsgegenstande werden ohne Aenderungen angenom-
men.

5. Vorschlage fur Anschaffungen in die Kapitelsbhibliotheken.
K. W. Gliattli beantragt, den Vorschlag: Marti: »Die Gotter unse-
rer Zeit« zu streichen.

An zusidtzlichen Antrigen werden gestellt und angenommen:
Schaufelberger: »Die braune Brandung«, Wehrli: »Martin Wen-
del«.

6. Antrag an den Erziehungsrat iiber die neue Preisaufgabe.
Die Vorschlige des Synodalvorstandes werden gutgeheillen. Sie
lauten:

a) Wie konnen wir den Forderungen Pestalozzis in unserer

heutigen Schule gerecht werden?

b) Erziehung zur Ehrfurcht.

7. Entzug des Wihlbarkeitszeugnisses bei militdargerichtlicher
Verurteilung. Dieses Traktandum ist unter Punkt 2 behandelt
worden.

8. Das Traktandum »Unterseminar Kiusnacht« wird nicht be-
handelt.

9. Begutachtungen.
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Es sind in nichster Zeit eine Reihe neu eingefiithrter Lehrmittel
zu begutachten. Der Prasidentenkonferenz liegt ob, zu beraten,
ob die von der Erziehungsdirektion festgesetzten Termine von den
Kapiteln innegehalten werden konnen. Die eifrig beniitzte Dis-
kussion zeigt, dal} dies nicht in allen Fallen moglich sein wird.
Einige der Lehrmittel sind an vielen Schulen noch nicht oder erst
seit kurzem in Gebrauch. Da sie z. T. nach neuen methodischen
Grundsidtzen aufgebaut sind, konnen sich viele Lehrer noch kein
tieferes Urteil iiber sie bilden. Die Versammlung beschlielt, der
Erziehungsdirektion die folgenden Termine vorzuschlagen:

Auf 1. Oktober 1946:
Geometrie 5. und 6. Klasse von Alfred Heller.

Geometrie fiir Madchen an Sekundarschulen von Max Schilch-
lin.

Auf Ende 1947:

Rechenfibel fiir das 1. Schuljahr von Olga Klaus.

Rechenlehrmittel fiir das 2. Schuljahr von Ernst Ungricht.

Rechenlehrmittel fiir das 3. Schuljahr von Ernst Bleuler.

Rechenbiicher fiir das 4., 5. und 6. Schuljahr von Dr. R.
Honegger.

Auf Ende Schuljahr 1947/48:

Gesangbuch fiir die Unterstufe von Feurer, Fisch und Schoch.
Gesangbuch fiir die Mittelstufe von Feurer, Fisch und Schoch.
Gesangbuch fiir die Oberstufe von Feurer, Fisch und Schoch.

Physik fiir die Sekundarschule von Paul Hertli.

10. Mitteilungen.

a) Die Erziehungsdirektion verfiigt auf einen Antrag der
Prosynode, dal} jeder Lehrer ein Exemplar des ihn betreffenden
Visitationsberichtes erhalten soll.

b) Das Rechenlehrmittel fiir die 2. Sekundarklasse von
R. Weill und M. Schilchlin ist ab Frithjahr 1945 fiir drei Jahre

obligatorisch erklirt worden.

¢) Der Erziechungsrat wihlt zur Aufstellung von Richtlinien fiir
die Bearbeitung und die Begutachtung des neuen Geschichtslehr-
mittels fiir die Oberstufe von Dr. M. Hartmann eine Kommission,
bestehend aus den Primarlehrern F. Kern, Ziirich; A. Witzig,

Ziirich; R. Schenkel, Ottikon, und H. Lienhard, Thalwil.

d) Der Uebungsteil zum Schweizer Singbuch der Oberstufe von
E. Horler wird vom Erziehungsrat fiir drei Jahre obligatorisch
erklart.

e) In die Kommission zur Begutachtung des Entwurfes fiir ein
Franzosischlehrmittel fiir die Primaroberstufe von Dr. H. Hosli
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werden vom Erzichungsrat gewahlt: D. Frei, Ziirich; F. Graf, Win-
terthur; Gertrud Reber, Zirich, und H. Muggler, Ziirich.

f) Die Sekundarlehrer A. Hakios, Hedingen, und W. Rutsch,

Winterthur, erhalten vom Erziehungsrat den Auftrag zur Ausarbei-
tung eines Geschichtslehrmittels fiir die Sekundarschule.

¢) Die Erziehungsdirektion gewihrt der Reallehrerkonferenz
einen Staatsbeitrag von Fr. 2000.— an die Veroffentlichung des
1. Bandes der Heimatkunde des Kantons Ziirich von Theo Schaad,
Flurlingen.

h) Der Reallehrerkonferenz wird ein Staatsbeitrag von Fran-
ken 850.— an die Veroffentlichung der Schrift »Vertiefte Schul-
gemeinschaft« von Jacques Schmid zugesichert.

11. Verschiedenes.

A. Liischer, Dinikon, fragt an, ob eine Kapitelsversammlung
in Birr obligatorisch erklirt werden konne. Die Versammlung ist
allgemein der Ansicht, dal} hier lediglich eine moralische Verpflich-
tung vorliege. Der Vertreter des Kapitels Pfaffikon teilt mit, dal}
die Beteiligung an auswirtigen Schulbesuchen stets rege sei.

Schluf3 der Sitzung: 17.30 Uhr.

Fir denVorstand der Kantonalen Schulsynode:

Der Prisident: A. Surber.
Der Aktuar: H. Keller.

17



	II. Konferenz der Kapitelspräsidenten

